

 

Werte Kolleginnen und Kollegen,
In einer e-mail Aussendung der Ärztekammer wurde über eine Vereinbarung mit dem Rektorat über Nebenbeschäftigungen berichtet. Es ist uns gelungen gemeinsam mit dem Rektorat eine Definition von Rahmenbedingungen für Nebenbeschäftigungen zu formulieren, die unter anderem auch chirurgisch tätigen KollegenInnen bzw. AnästhesistenInnen die Behandlung von Privatpatienten in Krankenanstalten außerhalb des AKHs ermöglicht. Das Papier wurde in der gestrigen Sitzung des Betriebsrates verabschiedet und stellt eine wesentliche Verbesserung für die MitarbeiterInnen gegenüber der bisherigen Situation dar. 
Leider enthält die von der Ärztekammer ausgesandte Version den Abschußsatz: "Mittelfristig sollen Affilierungsverträge der Medizinischen Universität Wien mit Privatkrankenanstalten angestrebt werden, sodass die Tätigkeit in diesen Spitälern für die KlinikärztInnen keine Nebenbeschäftigung mehr darstellen würde." der nach Intervention durch den Betriebsrat aus der Vereinbarung herausgenommen wurde. 
Begründung:
1.) Es gibt solche Affilierungsverträge nicht.
2.) Es gibt keinerlei Rahmenbedingungen unter denen solche Verträge abgeschlossen werden können.
3.) Es muß verhindert werden, daß die Behandlung vom Privatpatienten in Privatkrankenanstalten als Teil der Routinetätigkeit im AKH gesehen wird.

Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen
Für den Betriebsrat
Thomas Szekeres, Ingwald Strasser, Richard Kdolsky, Harald Gabriel, Henriette Walter 
 

Rahmenbedingungen für Nebenbeschäftigungen 

in Privatordinationen und Privatkrankenanstalten

Gemäß § 5 VBG in Verbindung mit § 56 BDG, der bis zum In-Kraft-Treten des Kollektivvertrages für Universitätsbedienstete gemäß § 128 Uni​versitäts​gesetz 2002 auch für die seit 1.1.2004 neu aufgenommenen MitarbeiterInnen An​wendung findet, dürfen Bedienstete der Universität keine Neben​be​schäftigungen ausüben, die sie an der Erfüllung ihrer dienstlichen Aufgaben be​hindern, die Vermutung ihrer Befangenheit hervorrufen oder sonstige we​sent​liche dienstliche Interessen gefährden.

Die Ausübung von Nebenbeschäftigungen kann daher im Hinblick auf die hohe Arbeitsbelastung der KlinikärztInnen, die erforderliche Flexibilität des Uni​versitäts- und Krankenanstaltenbetriebes, die Existenz des Kranken​an​stalten-Arbeitszeitgesetzes, das entsprechende Erholungsphasen außerhalb der Haupttätigkeit in der Krankenanstalt sicherstellen soll, und mögliche Inter​essenskollisionen nicht schrankenlos ermöglicht werden. Umgekehrt ist im Sinne des § 158 BDG bei der Ausübung von Nebenbeschäftigungen die Ver​bindung mit den fachlich in Betracht kommenden Bereichen in und außer​halb der Universität zu berücksichtigen.

 In Umsetzung dieser Bestimmung findet sich in den Arbeitsverträgen für As​sistentInnen mit Facharztbefugnis eine ähnlich lautende Bestimmung, in der auch konkretisiert wird, welche Nebenbeschäftigungen mit einer voll​be​schäftigten Tätigkeit als Facharzt/Fachärztin an der Medizinischen Uni​versität Wien jedenfalls unvereinbar sind:
Als Beeinträchtigung wesentlicher dienstlicher Interessen gilt bei voll​be​schäftigten KlinikärztInnen demnach jedenfalls die Eröffnung einer Privat​ordination/Gruppenpraxis mit Kassenverträgen oder der Abschluss von Kassen​​verträgen für eine bestehende Privatordination/Gruppenpraxis.

Eine Tätigkeit als niedergelassene/r Arzt/Ärztin mit Privatordination ohne Ver​​träge mit Sozialversicherungsträgern ist zulässig, sofern diese Tätigkeit nicht sieben Stunden, wenn daneben noch eine andere Nebenbeschäftigung (aus​​genommen Gutachten, s.u.) ausgeübt wird, nicht 10 Stunden pro Woche im Durchschnitt eines Kalenderjahres überschreitet und durch die Aus​übung der Ordinationstätigkeit die dienstrechtlichen Verpflichtungen nicht be​​einträchtigt werden.

Die Vertretung von niedergelassenen ÄrztInnen in Privatordinationen mit Kassen​vertrag ist – wenn sie fallweise stattfindet – zulässig. 

Auch die Betreuung von PatientInnen in anderen Krankenanstalten als dem AKH ist im Hinblick auf mögliche Pflichten- und Interessenkollisionen nur unter bestimmten Rahmenbedingungen mit der Tätigkeit an der Medi​zinischen Universität Wien und am AKH vereinbar. Die Tätigkeit in einer anderen Krankenanstalt ist daher nur dann zulässig, wenn die Klinik​ärztInnen folgende Eckpunkte erfüllen:  

· Die Aufgaben im Rahmen des Dienstverhältnisses zur Medizinischen Uni​versität Wien in Forschung, Lehre und Patientenversorgung haben jeden​falls Vorrang vor der Nebenbeschäftigung in einer Privat​kranken​anstalt;

· Die Tätigkeit in Privatkrankenanstalten ist bis zu maximal 7 Stunden ge​stattet. Wenn daneben noch eine Privatordination betrieben oder eine andere Nebenbeschäftigung (ausgenommen Gutachten, s.u.) aus​ge​übt wird, darf die Summe der Nebenbeschäftigungen nicht 10 Stun​den pro Woche im Durchschnitt eines Kalenderjahres überschreiten; 

· Es darf zu keiner zeitlichen Kollision mit der Haupttätigkeit an der Medi​zinischen Universität Wien kommen;

· Die Nebenbeschäftigung in einer Privatkrankenanstalt darf aus​schließ​lich außerhalb der Kern-Arbeitszeit und außerhalb eingeteilter Journal​dienste erfolgen, oder es muss dafür zu​mindest ein halber oder ein ganzer Tag Urlaub oder Zeitausgleich ge​nommen werden;

· Der stundenweise Verbrauch von Zeitausgleich in der Kernarbeitszeit ist demnach  nicht zulässig;

· Die beabsichtigte Ausübung oder Erweiterung einer Neben​be​schäftigung ist vor ihrer erstmaligen Aufnahme zu melden;

· Die KlinikärztInnen haben einen Vertrag mit dem betreffenden Privat​spital auf Basis des mit der Wiener Ärztekammer verhandelten Beleg​arztvertrages abzuschließen (in diesem ist eine Regelung enthalten, wo​nach durch den Belegarztvertrag allfällige dienstrechtliche Ver​pflichtungen des Arztes gegenüber Dritten nicht berührt werden bzw. durch diesen nicht beeinträchtigt werden können). Der/die Klinik​arzt/-ärztin hat mittels einer Bestätigung der Privatkrankenanstalt nach​zuweisen, dass der/die Arzt/Ärztin auf Basis dieses Beleg​arzt​vertrages dort tätig ist.

· Den KlinikärztInnen ist es untersagt, für eine Privatkrankenanstalt zu werben oder auf PatientInnen dahingehend einzuwirken, sich einer Unter​suchung oder Behandlung in einer Privatkrankenanstalt statt an der Medizinischen Universität Wien/ im AKH zu unterziehen (Ab​werbe​verbot).

· Die KlinikärztInnen, die als Hauptbehandler (= bettenführender Beleg​arzt) in einer Privatkrankenanstalt tätig sind, müssen analog zur Re​gelung der Stadt Wien ab 2008 eine Erklärung des/der Patienten/-in oder dessen/deren Vertreters/-in einholen, dass er/sie nach In​formation über das Leistungsangebot der Medizinischen Universität Wien/ des AKH ausdrücklich und nachweislich die Untersuchung oder Behandlung an der Medizinischen Universität Wien/ im AKH ab​lehnt (PatientInnenwunscherklärung), und bei Bedarf bzw. auf An​frage der Medizinischen Universität Wien vorlegen. Die Einholung der Er​klärung ist nicht erforderlich, wenn ein/e Klinkarzt/-ärztin bei einer Operation assistiert, als Anästhesist/in oder als Konsiliararzt/-ärztin zu einem/einer Patienten/-in gerufen wird, der sich bereits in der Privat​krankenanstalt in Behandlung befindet und eine Patient​Innen​wunscherklärung schon bei Aufnahme in die Privatkrankenanstalt ab​ge​geben hat oder von einem/einer (z.B. niedergelassenen) Arzt/Ärztin ein​gewiesen wurde, der/die die Erklärung nicht abgeben musste.    

Die Verfassung von Gutachten, auswärtige Vortrags‑ und Unterrichts​tätig​keit oder sonstige dem Wissenstransfer dienende Tätigkeiten sind unab​hängig von sonstigen Nebenbeschäftigungen zulässig, soweit diese nicht we​sent​liche dienstliche Interessen beeinträchtigen.

Der Vertragspassus in den Arbeitsverträgen für vollbeschäftigte Klinik​ärzt​In​nen würde künftig wie folgt lauten:

13.       Nebenbeschäftigung
13.1     Die Arbeitnehmerin/ der Arbeitnehmer hat jede erwerbsmäßige Neben​beschäftigung dem Arbeitgeber unverzüglich zu melden. Neben​be​schäftigungen, durch deren Ausübung wesentliche Interessen des Arbeit​gebers, insbesondere die ordnungsgemäße Erfüllung der dienstlichen Ob​liegen​​heiten, beein​trächtigt werden, sind zu unterlassen.

13.2     Als Beeinträchtigung wesentlicher dienstlicher Interessen nach Punkt 13.1 gilt jedenfalls die Eröffnung einer Ordination/Gruppenpraxis mit Kassen​ver​trägen oder der Abschluss von Kassenverträgen für eine bestehende Or​di​nation/Gruppenpraxis sowie die Betreuung von Patienten in anderen Kranken​anstalten entgegen den mit der Ärztekammer für Wien abge​stimmten Richtlinien des Rektorats bezüglich Rahmenbedingungen für Nebenbeschäftigungen in Privatordinationen und Privatkrankenanstalten, die einen integrierenden Bestandteil dieses Arbeitsvertrages bilden.

13.3 Übt die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer entgegen Punkt 13.1 und 2 eine Nebenbeschäftigung aus und gibt er diese Nebenbeschäftigung trotz Auf​forderung nicht auf, liegt ein wichtiger Grund zur vorzeitigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses (Entlassung) vor.

 

 
